
Bundesschiedskommission   Die Linke 

Beschluss, AZ: BSchK/056/2012/A; LSchK/ 

Lieber Genosse, 

die Bundesschiedskommission hat am 4. November 2012 über die Beschwerde gegen 

die Entscheidung der LSchK als Eilantrag beraten und folgenden Beschluss gefasst: 

Der Eilantrag wird als unbegründet zurück gewiesen. 

Der Beschluss erging einstimmig. 
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